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Helvetischer Hudibras.
Sieben und zwanzigstes Stück.

den uten AngstmonatS, 1798»

B e t y t a g.

ES -st eine wahre GotteSfreude für ein patriotisches

Schwcizcrhcrz zu sehen, wie die wohlthätigen Folgen
der neuen StaatSverfassung sich allmälig, gleich Mor-
gcnstralen, verbreiten und Licht und Segen über

das Land auSgicßen. — Freylich stunden wir eine

Weile im Schwelst unseres Angesichts, um BäuniK

zu pflanzen/ deren reife Früchte erst unsern Nachkommen

ganz genießbar seyn werden. Aber groß, erhaben

und heilig ist der Gedanke, sich als ein kleines

Opfer hinzugeben um die Fehler der Vorfahren zw

versöhnen, und die Nachwelt von der Kettenlast zw
erlösen. — Auch haben wir für uns nicht ganz ohne

Nutzen gearbeitet, der ausgestreute Samen der Freyheit

und Gleichheit keimt unter unsern Auge», und
selbst der Himmel begünstiget sein Gedeihen durch
«ineS der fruchtbarsten Jahre. — Bürger! seyd

also gutes MnthS, und schadet euch nicht selbst durch

-»zeitige Besorgnisse. Gewiß wir würden die Zeiten
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der revolutionären Unruhen uns beträchtlich erleichtern/
wenn wir mit vereinten Kräften unser» gegenwärtigen
Instand bestens zu benutzen suchten, anstatt über die
lästige Gegenwart zu klagen immer an der Vergangenheit

wieder zu kauen/oder sich eine betrübte
Zukunft vorzubilden^

Hiczu giebt uns Bürger Stapfer, Minister der Künste

Wd Wissenschaften,, in seinem gegenwärtigen Schreiben

viele Winke die Trost in iede Seele gießen,
lind uns die schönsten Aussichten eröffnen.

Au den Bürger Zeltner Regierungsstatthalter
des Kantons Solo t hurn»

Bürger Statthalter t

^^ie
Zeit nahet heran, wo die Bewohner Helve-

tienö ein Religionsfest gemeinschaftlich fcycrtcn, einen

Tag des Gebeths und der Danksagung, einen Tag,
gewicdmet dem religiösen Nachdenken, über den sittlichen

Zustand der Nation. Unsere Staatsverfaiftinz
erkennt das heilige Mcnschcnrccht, ungehinderter Re-
Ligionsübung an. Allein obgleich sie keinen Gottes-
dienstlichen Versammlungen, irgend einer RcligionS-
parthey Hindernisse in den Weg leget, so kann sie

doch nicht gestatten daß unter dem Vorwand religk-
gioscr Jusamenkünfte, die öffentliche Ordnung gestört,

und die Achtung gegen die rechtmäßigen Gewalten iin
Staate untergrabe» werde. Wenn nun schon die

Pflicht des VollzrehungsdftcktoriumS der helvetißchekr
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